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1. Einteitung

Richterliche Unabhângigkeit ist em zentrates Element der

modernen westlichen Verfassungstradition und daher in

den Verfassungen wie in den Menschenrechtskonventionen

garantiert. Die Unabhângigkeit des Rihters ist em we

sent[iches rechtsstaatliches Strukturprinzip, das die Ge

waltenteilung sichert. Ohne sie würde die Gewaltenteilung

und Gewa[tenkontrol[e zu reiner Makulatur, und daher sind

die verfassungsrechtlichen Sicherungen gegen die Em

flussnahme auf die richterLiche Unabhngigkeit von be

sonderer Bedeutung. Die Unabhngigkeit der Justiz in

sachlicher und persön[icher Hinsicht ist daher eine grund

Legende Voraussetzung rechtsstaat[icher Judikatur. Die

Verankerung verfassungsrechtlicher Voraussetzungen ist

freiLich keine hinreichende Gewhr, wenn nicht adquate

RechtsschutzmögLichkeiten im FaLLe der potitischen Em
flussnahme zur Verfügung stehen, die von diszipLinarischen

Androhungen bis zur Ënt[assung reichen können. Hier ste[[t

sich dié Frage, ob die richter[iche Unabhngigkeit nicht nur

als objektives rechtstaat[iches Prinzip zu deuten ist, sondern

auch eine grund- bzw. menschenrechtLiche Kehrseite auf

weisen könnte. Dies ist vor atlem für die Staaten von Be

deutung, die der Europâischen Menschenrechtskonvention

erst in jüngerer Zeit beigetreten sind und in denen die

richtertiche Unabhângigkeit noch vieLfâLtigen Anfeindun

gen ausgesetzt ist.

II. Verfassungsrechttiche Garantien in vergLeichender

Perspektive

In DeutschLand war die richtertiche Unabhngigkeit in der

Reichsverfassung von 1871 nur einfachgesetzLih garantiert;

dagegen enthilt die Weimarer Verfassung in Art. 102 be

reits eine dem Grtindgesetz verg[eichbare FormuLierung.

Die richtertiche Unabhngigkeit wird nach dem Grundge

setz mit der strikten Gesetzesbindung verknüpft (Art. 97

Abs. 1, 20 Abs. 2 GG). Richtertiche Unabhngigkeit bedeu

tet persönLiche und sachliche Unabhngigkeit. Persön[iche

Unabhângigkeit setzt die Unabsetzbarkeit und Unversetz

barkeit des Richters voraus, die gegen seinen Willen und

kraft richterliche Entscheidung nur aus den gesetz[ich vor

gesehenen Gründen bzw. in den gesetz[ich vorgesehenen

Formen erfo[gen darf (Art. 97 Abs. 2 S. 1 GG). Einzetheiten

rege[n die Richtergesetze des Bundes und der Lnder (z. B.

§ 18, 30 f. DRiG). Eine Ausnahme von der Unversetzbar
keit gilt nur bei der Verânderung von Gerichten oder Ge
richtsbezirken (Art. 97 Abs. 2 S. 3 GG). Die sachLiche Un
abhngigkeit wird durch die Gesetzesbindung verstrkt;
eine Bindungswirkung an die Urteile anderer Gerichte gift
nur im Sinne der Rechtskraft bzw. Festste[Lungswirkung.1
In Österreich garantiert. die Bundesverfassung die richter
[iche Unabhngigkeit in vergLeichbarer Weise Wie das
Grundgesetz (Art. 97 Abs. 1 B-VG: »Die Richter sind in
Ausübung ihres richterLichen Amtes unabhângig.<); die
persönliche Unabhngigkeit wird in. hnlicher Form durch
die Unversetzbarkeit gewâhr[eistét (Art. 88 Abs. 2 B-VG).
Die schweizerische Verfassung 2000 hat die richterLiche
Unabhngigkeit zum ersten. Mal ausdrücklich in die neue
Bundesverfassung eingeführt (Art. 191 c BV 2000). Bei der
Bestimmung der richterLichen Unabhângigkeit knüpft die
Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts auch
an die zu Art. 6 Abs. 1 EMRK entwickeLte Rechtsprechung
desEGMRan.2

Die französische Verfassung enthLt zwar keine ausdrückli
che Garantie der richterlichen Unabhngigkeit; aber als
wichtiges Element ist die Unabsetzbarkeit garantiert (ina
mvibilité: Art. 64 Abs. 3 S. 2 frzV). Das Statut derRichter
wird durch em verfassungsausführendes Gesetz geregelt.
Weitere Garantien der richterLichen Unabhngigkeit erge-
ben sich aus den Regetn über die Rekrutierung durch Con
cours, Beförderung und Disziplinarrecht. Der Französische
Verfassungsrat hat in einer Entscheidung über die »Loi or
ganique retative au recrutement, â La formation et â La
discipline des magistrats« festgestellt, dass die richterliche
Unabhngigkeit wie die GewaLtenteiLung eine diszip[inari
sche Verfotgung von Richtern verbietet und nicht vor einer
endgüftigen richterlichen Entscheidung erfoLgen darf.3
In Itatien wird die richterLiche Unabhngigkeit durch vier
verschiedene verfassungsrechtliche Prinzipien wie die Ga
rantie eines selbstândigen, von den anderen Gewalten un

1 Zu den Einzetheiten s. weiter unten unter Iii.
2 VgL HfeLln/Ha(er/KeL1er, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 77. Aufi. 2008,

Rn. 851.
3 Entscheidung des Conseil Constitutionnel vom 01.03.2007, Dec. No. 2007/551/

DC, http://www.conseil-constitutionneLfr/conseil-constitutionnet/francais/tes
decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2007/2007-551-dc/decision-n-200y-
551-dc-du-01-mars-2007.1170.html (überprüft am 17.07.2011).
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• abhngigen Standes (Art. 104 Abs. 4 itV), die Unabsetz
barkeit (Art. 107 Abs. 1 S. 1 itV), die Bindung des Richters an
das Gesetz (Art. 101 Abs. 2 itV) und die Auswahi der Be
rufsrichter nach einern öffent(ichen Wettbewerb (Art. 106
Abs. 1 itV) garantiert.

In panien wird die richterliche Unabhângigkeit ebenfa[ls
durch die Verfassung gewâhr[eistet (Art. 117 Abs. 1 2. Hs.:
». . . sie [Die Richter] sind unabhângig, unabsetzbar und al
[em dem Gesetzverantwort[ich und unterworfen.<). Richter
können nur in den gesetz[ich voresehenen Gründen ent
lassen, suspendiert, versetzt oder in den Ruhestand versetzt
werden unter Berücksichtigung der gesetz[ichen Garantien
(Art. 117 Abs. 2 spV). VerfassungsrechtLiche institutionelle

• Sicherungen ergeben sich ferner durch das verfassungsaus
‘führende Gesétz über die rechtsprechende Gewalt (Ley
orgnica del poderjudicia[, Art. 122 Abs. 1 spV).
Im Vereinigten Königreich wird der Begriff der richterlichen
Unabhngigkeit (independence of the judiciary oderjudiciat
independence) im Wesentlichen ebenfaLLs als Freiheit von
jegLicher EinfLussnahme und Weisungsabhngigkeit ver-
standen. Die Unabsetzbarkeit bedeutet die Ausübung des
Richteramtes »during good behaviour’x (Supreme Court Act
1981). Eine Absetzung kann nur durch die könig[iche Ma
jestât durch Mitteilung an beide Huser des ParLaments er
folgen; Richter können nur durch sch[echte Führung (»mis
behaviour«) auf Veranlassung beider Huser des Parlaments
und MitteiLung an die Krone entLassen werden. Die richter
[iche Unabhngigkeit umfasst auch Immunitt gegenüber
zivilrechtlichen Klagen in Ausübung des Richteramts sowie
dië Vermeidung persönlicher und finanzie[[er Beeinf[us-’
sung.5 Zum Schutz der Unabhângigkeit im weiteren Sinn
gehört das Konzept der Missachtung des Gerichts (contempt
of Court), das zu zivi[rechtLichen wie strafrechtlichen Ma13-
nahmen berechtigt (Contempt of Court Act 1981).
Auch andere europ&sche Verfassungen verankern teilweise
ausdrücklich die richterliche Unabhngigkeit, z. 8. in Finn
land ( 103 finV), Griechenland (sachtiche und persön[iche
Unabhngigkeit, Art. 97 Abs. 1 grV), Irland (Art. 35 Abs. 2,
Abs. 3 irV), Portugal (Art. 203, 216 portV), die Tschechische
Repub[ik (Art. 83 tschechV), Ungarn (Art. 50 Abs. 2 ungV);
Litauen (Art. 190 Abs. 2, 114, 115 LitV); Polen (Art. 178, 180,
181 polnV), Be[gien (Art. 152 belgV), Bulgarien (Art. 117
Abs. 2 bulgV), Estland (5 146, 147 estV), Kroatien (Art. 115
Abs. 2 kroatV), Rumânien (Art. 123 Abs. 2, 124 rumV),
Slowakische Republik (Art. 141 Abs. 1, 144 slowakV); auch
die türkische Verfassung enthâ[t einen Abschnitt über die
Unabhângigkeit der Gerichte im Rahmen der Rechtspre
chung (Art. 138, 139 türkV). Schon hier Lsst sich als erste

Zwischenbilanz festhalten, dass die richterliche Unabhân
gigkeit als Strukturelement der Rechtsstaatlichkeit regel
mig verfassungsrechtliche Garantien enthâlt, die z. T.
auch detaitlierter ausgeführt sind. Soweit erkennbar, wfrd
die richterliche Unabhângigkeit als organisatorisch-insti
tutionetle Garantie, die sich auf die sachliche und persön
tiche Unabhângigkeit auswirkt, normiert.

III. MerkmaLe richterLicher Unabhângigkeit nach dem
Grundgesetz und der Europischen Menschenrechts
konvention
1. Grundgesetz
Die richterliche Unabhngigkeit steht in engem Zusam
menhang mit der Gesetzesbindung der Richter. Die rich
ter[iche Rechtsfortbildung relativiert zwar die Gesetzés
bindung; siejst aber wegen der Lückenhaftigkeit des Ge
setzes und seiner Interpretationsbedürftigkeit anerkannt.6
Eine Weisung oder Einf[ussnahme auf die im Rahmen des
Gesetzes zuLssige. Rechtsfortbildung, auch innerhalb der
Judikative, würde einen Eingriff in die richterLiche Unab
hngigkeit bedeuten und kann daher auch nicht diszip[ina
risch durchgesetzt wérden. Die sach[iche Unabhngigkeit
der R.ichtér (Art. 97 Abs. 11. Hs. GG) bedeutet die Unab
hângigkeit gegenüber der Exekutive, der Rechtsprechung,
der Legislative, den Prozessbetei[igten Wie auch der Ge
sel[schaft.7 Weisungen sind unzulssig; genau wie Maf
nahmen im VorfeLd einer absehbaren Entscheidting, die
Einf[uss auf den Verfahrensausgang nehmen wollen, auch
wenn sie abstrakt gefasst sind.8 Die Unabhângigkeit der
Rechtsprechung rnuss sich auch auf übergeordnete oder
gLeichgeordnete Gerichte und die Unabhângigkeit der em
zelnen Richter innerhalb des Spruchkörpers untereinander
beziehen. Die Herstellung der Eihheit der Rechtsprechung
wird a[lein durch die Einlegung von Rechtsmitte[n gewahrt,
nicht durch die bewusste oder mitte[bare Einf[ussnahme
durch Anregungen und Vorsch[ge anderer g[eichgeordne
ter oder höherer Spruchkörper. Dieser Aspekt erscheint
besonders wichtig im Hinb[ick auf die Versuchung, non
konforme oder miss[iebige Richter in ihrer richterlichen
Spruchtâtigkeit zu beeinftussen oder KarrieremögLichkeiten

4 Sec. 11(3): »A person appointed to an office to which this section appiles shalt
hold that office during good behaviour, subject to a power of removal by Her
Majesty on an address presented to Her by both Houses of Parliament.e Sec. 11
(1): »This section appiles to the office of any judge of the Supreme Court except
the Lord Chancellorc

5 De Smith/Brazier, Constitutional and Administrative Law, 8. Aufi. 1998, S. 374 ff.
6 BVerfGE 34, 269/287; st. Rspr.
7 Barbey, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg), Handbuch des Staatsrechts III, 1. AufL. 1988,

§ 74 Rn. 27 f.
8 Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 2• Aufi. 2008,

Art. 97 Rn. 19.
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zu verbauen. Dabei Wird in DeutschLand unterschieden

zwischen einer Einwirkung auf den Kernbereich der Recht

sprechung, der die sachtiche richtige Entscheidungstâtig

keit betrifft, und den âul3eren Bereich, der der Dienstauf

sicht der Verwaltung unter[iegt (z. 8. § 26 DRiG).9

Im Hinblick auf diese Gefâhrdungen ist die Einrâumung ei

ner Klagemögtichkeit gegen behauptete Beeintrâchtigun

gen der Richter ( 26 Abs. 3 DRIG) auch für andere Staaten

von Interesse, damit sich Richter gegen mög[iche Beein

trchtigungen ihres •Kernbereichs wehren können. Die

sachtiche Unabhângigkeit.des Richters wird durch.die per

sön[iche Unabhngigkeit (Art. 97 Abs. 2 GG) zusâtzLich

abgestützt und schützt den hauptamtlichen Richter vor

Amtsenthebung und Versetzung und verg(eiËhbaren Be

eintrchtigungen. Die Unabhângigkeit garantiert, dass em

Richter whrend seiner Amtszeit in seinem Status so weit

wie mögtich von Einflussnahmen der Exekutive verschont

bLeibt.’° Darüber hinaus sind Ma3nahmen unzu[ssig, die in

ihrer WirkungMa[nahmen über die Amtsèflthebung und

Versetzung vergteichbar sind, wie etwa eine gegen den

Richter gerichtete AusgestâLtung der Geschâftsvertei[ung.h1

Zur Unabhngigkeit des Richters gehört sch[ief3tich das

Grundrecht .auf den .gesetz[ichen Richter gem Art. 101

Abs. 1 S. 2 GG. Immerhinhat das BVerfG festgeste[Et, dass

eine Èntscheidung durch einen Richter, dessen Unabhn

gigkeit und Unpartei[ichkeit nicht gewâhrLeistet erscheinen,

auch eine Ver[etzung des Rechts auf den gesetzlichen

Richter bedeutet.12 »Die Verfâhrensgarantie des Art. 101

Abs.1 S. 1 GG sichert nicht nur die Freiheit vor Eingriffen

durch Organe der Legis[ative und Exekutive; ihre Schutz

funktion richtet sich auch nach »innen«, aLso darauf, dass

niemand durch MaInahmen der Gerichtsorganisation dem

in séiner Sache gesetz[ich berufenen Richter entzogen

wird.&3 Auch wenn Art. 97 Abs. 1 GG kein nach § 13

Nr. 8 a, §. 90 Abs. 1 BVerfGG mit der Verfassungsbe

schwerde zu rügendes Grundrecht enthLt,14 besteht über

den Umweg des gesetz[ichen Richters die MögLichkeit der

verfassungsbeschwerdefhigen Rüge der sachLichen und

persönLichen Unabhângigkeit des Richters.15 Dies bedeutet

frei[ich nur, dass die Prozesspartei oder der Angeklagte sich

auf die VerLetzung des Rechts auf den gesetz[ichen Richter

in Verbindung mit der Garantie der sachEichen und per

sönLichen Unabhngigkeit berufen kann, nicht jedoch der

Richter selbst, der mög(ichen Pressionen und Einf[ussnah

men ausgesetzt ist.

Es bleibt zu prüfen, ob diese grundrechtliche Sichtweise

auch mit der Rechtsprechung des Europâischen Gerichts

hofs für Menschenrechte (EGMR) korrespondiert und sich

in der jüngeren judikatur neiie Perspektiven ergeben.

2. MerkmaLe der richterLichen Unabhngigkeit in der

Rechtsprechung des EGMR zu Art. 6 EMRK

Em wesentLicher Bestandteil des Art. 6 EMRK — der am

hâufigstenjudizierten Norm der Konvention — ist die Un

abhngigkeit des Richters. Das Verfahren muss von einem

unabhângigen, unparteiischenund auf Gesetz beruhenden

Gericht entschieden werden. Dieser Gerichtsbegriff ist au

tonom zu interpretieren, so dass es nicht auf die Bezëich

nung der im innerstaat[ichen Recht vorfindbaren Einriçh

tungen ankommt. Die innerstaattichen Entscheidungsor

gane werden daher nach materieElen Kriterien gewertet.16

Die Unabhângigkeit des Gerichts ergibtsich durch die Art

und Weise der Ernennung der MitgLieder, ihrerAmtsdauer,

Sicherung gegen ufere Beeinflussung wie des âuferen

Erscheinungsbitdes:17DieseUnabhângigkeit bezieht sich auf

das Gericht aLs Ganzes, aber auch auf jedes einze[ne Mit

gtied des Spruchkörpers. Die Ernennung von Mitgtiedern

durch die Exekutive verstöft nicht gegen die Unabhângig

keit, jhr Amt in ihrer individuelten Eigenschaft und frei von

Weisungen aüszuüben.’8ÂhnLich wie im innerstaatLichen

Recht wird die Unabhngigkeit des Gerichts mal3gebtich

durch die Amtsdauer der Richter, die Unabsetzbarkeit sowie

die Weisungsfreiheit bestimmt.19 Im Hinb(ick auf die noch

zu erörternde EinfLussnahme auf die Justiz in einigen Kon

ventionsstaaten (Russ[and, Motdavien, Georgien) ist es von

wesent[icher Bedeutung, dass Richter nur aufgrund beson

derer Umstnde nach genau definierten Tatbestânden ab

setzbar sein dürfer. Hjerbei ist die faktische Unabsetzbar

keit von Bedeutung, wenn sie aLLgemein anerkannt ist und

die anderen gebotenen Garantien gevvahrt sind.2°

(Der Beitrag wird in DR1Z Heft 2/2012 fortgesetzt.)

9 Schutze-Fielitz, a. a. 0., Rn. 30 33 f.
10 BVerfGE 12, 81/88; 17, 253/259; 87, 68/85.

11 BverfGE 17, 252/259, 262.
12 BVerfGE 82, 296/298; 23, 321/325; 21, 139/145 f.

13 BVérfGE 23, 3211325 u. H. auf BverfGE 4, 412/416.

14 BVerfGE 48, 246/263: »Auf eine verletzung von Art. 97 Abs. 1 GG kann eine

Verfassur,gsbeschwerde nicht gestützt werden.

15 S. Grabenwarter/Pabel, in: Grothe/Marauhn (Hrsg.), EMRK/GG, Konkordanz

kommentar zum deutschen und europâischen Grundrechtsschutz, 2006, Kapi

teL 14, Rn. 69.
16 Zum Gerichtsbegriff s. im Einzenen Grabenwarter/Pabel, a. a. 0., Rn. 36 f.

17 S. Grabenwarter, Europaische Menschenrechtskonvention, 4. Aufi. 2009, § 24

Rn. 32 m. w. N.
18 EGMR, Urt. v. 28.06.1984, Campbeft and Feil v. The United Kingdom, 7819/77;

EGMR, Urt. v. 22.10.1984, Sramek v. Austria, 8790/79, Nr. 38.

19 5. Grabenwarter (Fn. 17), Rn. 34; ders./Pabel (Fn. 15), Rn. 47.

20 S. Nachweise beL Grabenwarter (Fn. 17), Rn. 34; aûs jüngerer Rechtsprechung

EGMR, Uit. v. 26.02.2002, Morris v. The United Kingdom, 38784/97, Nr. 68.
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RichterLiche Unabhângigkeit in menschenrechtLicher
Perspektive — TeiL 2*

Prof Dr. Atbrecht Webér, Osnabrück

Fortsetzung zu 1.11. 2. MerkmaLe der richterlichen Unab
hngigkeit in der Rechtsprechung des EGMR zu Art. 6
EMRK
Der bisherige VergLeich der grundgesetzlichen und konven
tionsrechtLichen Sicherungen der Unabhngigkeit des Rich
ters zeigt weitgehende Übereinstimmung in den KerneLe
menten. In beiden FLLen garantiert sie den Anspruh des
Bürgers vor einem unabhngigen und unparteiischen Ge
richt in einem fairen Verfahren gehört zu werden. Letzteres
Element des Rechts auf em faires Verfahren ist zwar im
Grundgesetz nicht ausdrück[ich verankert (wie in Art. 6
Abs. 1 EMRK), doch wird dieses vor atlem durch das Recht auf
rechttiches.Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, die Garantie ef
fektiven RechtsschutzesnachArt. l9Abs. 4GG unddemaus
Art. 3 Abs. 1 GG folgenden Gebot der Waffengleichheit
ebenfa [Is garantiert. Das BVerfG und Teile der Lehre haben
auch aus Art. 2Abs. 1 GG em subjektives Recht auf em faires
Verfahren abge[eitet.1 Die organisatorisch-institutioneLle
Verankerung der richter[ichenUnabhngigkeit steLlt somit
entweder in Verbindung mit dem Gebot des gesetz[ichen
Richters (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG; Art. 6 Abs. 1 EMRK) oder
dem Recht auf em faires Verfahren (Art. 1Ö3 Abs. 1 GG,
Art. l9Abs. 4GG,Art. 3Abs. 1GG;sowieArt. 6EMRK)einen
individualgerichteten Anspruch des Bürgers gegen die rich
térLiche Gewalt dar, begründet aber nicht von sich aus em
Grundrecht des Richters, der sich in einem Laufenden Ver
fahren Pressionen und unsachLichen Einf[ussnahmen von
staatticher oder gese[[schaftlicher Seite ausesetzt sieht. Es
ist jedoch im Kern unumstritten, dass der Beamte oder
Richter gegen hoheitliche Mafnahmen seiner Behördesich
nicht mit der Verfassungsbeschwerde wehren kann, sofern
nicht sein grundrechtLicher Status als Person wie em Bürger
in verg[eichbarer Lage tangiert ist. Letzteres ist der FaLL, wenn
in em politisches Teilhaberecht wie das Wahtrecht einge
griffen wird. Schwieriger verh[t es sich bei Eingriffen in die
Kommunikationsgrundrechte. Beamte und eben auch
Richter haben sich im Amt eine Zurückhaltung aufzuerlegen
und sind nur insoweit grundrechtsberechtigt, als sie nicht im
Amt, sondern privat handeLn. Es kommt bei Beamten darauf
an, ob sie in Ausübung des Amtes, als Private oder »bei Ge
[egenheit der Amtsausübung< handeLn; Letzteres kann be
sondere Angrenzungsschwierigkeiten hervorrufen.2

Im HinbLick auf die besondere Situation der Richter solI
untersucht werden, ob und inwieweit Art. 6 EMRK die
richterLiche Unabhângigkeit auch in einer individuaLrecht
lichen Variante im Sinne der Verletzung des Grundstatus
des Richters betrifft, wenn dieser sich auf die Informations
und Meinungsuferungsfreiheit beruft. Dies ist umso
dringLicher, wenn dem Bürgertrotz der Garantien der Un
abhngigkeit, der UnparteiLichkeit und des fairen Verfah
rens Pressionen und EinfLussnahmen verborgen bLeiben,
die auf den Spruchkörper oder einzeLne MitgLieder des
Spruchkörpers ausgeübt werden, so dass die Unabhângig
keit. der justiz auch gegenüber dem Bürger ni.cht mehr ge
whrLèistet erschëint. Deshaib ist im Folgenden auf die

• Rëchtsprechung des Europischen Gerichtshofs für Men-
• schenrechte zu diesem ProbLemkreis einzugehen.

IV. Rechtsprechung des EGMR zur Unabhângigkeit und
Meinungsfreiheit der Richter
Im FaIL Kudeshkina v. Russia3 entschied die Kammer der
1. Sektion über die Vertetzung der richtertichen Unabhn
gigkeit einer russischen Staatsangehörigen (Kudeshkina),
die sich auf die Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK berufen
hatte.
Die Beschwerdeführerin war Vorsitzende in einem Straf
prozess gegen einen Polizeibeamten wegen unrechtmf3i-
.ger Durchsuchung im Rahmen von ZoLL- und Finanzbetrug
hetreffend eine Gruppe von Unternehmen einschLiefLich
hochrangiger Staatsbeamter. Nach dem Vortrag der Be
schwerdeführerin übte die Prsidentin des Moskauer
Stadtgerichts Einftussnahme durch Befragung der Vorsit
zenden Richterin aus und entzog ihr den Vorsitz in dem
Rechtsstreit. Im Oktober 2003 prsentierte sich die Be
schwerdeführerin als Kandidatin zu den aLigemeinen Wah
[en für die Staatsduma der Russischen Föderation. Ihr
Wahlprogramm umfasste auch em Programm füc die Re
form der Gerichte. Dementsprechend wurde sie auf ihren
Antrag von ihrer richterLichen Funktion für die Dauer der
* Teit 1 dieses Beitrages wurde in DRiz Heft 1/2012, Seite 16 ff. abgedruckt.
1 S. BverfGE 57, 250/274; 63, 45/60; 69, 381/385; Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grund

gesetz. Kommentar, Bd. 1, 2. AufL 2004, Art. 2 Abs. 1, Rn. 41.
2 Am prâgnantesten Isensee, in: Benda (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts

der Bundesrepublik Deutschiand, 2. Auft. 1994, § 32 Rn. 80 ff.; vgl. Gas DVP
2011, 241/244 f.

3 EGMR, Urt. v. 26.02.2009, Kudeshkina v. Russia, 29492/05.
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Wahi entbunden. Die Beschwerdeführerin gab einer Mos

kauer Rundfunkstation sowie in den Zeitungen Novaja

Gazeta und Iswestja Interviews, in denen sie heftige Kritik

an dem bestehenden justizsystem und insbesondere der

Abhngigkeit der Richter von den Gerichtsprsidenten üb

te. Die Beschwerdeführerin wurde nicht in die Duma ge

wâh[t und nahm zunâchst ihre richterlichen Funktionen.

wieder auf. Sie reichte eine diszipLinarische Rüge gegen die

Gerichtsprsidentin em wegen unrechtmigen Drucks auf

das von ihr ge[eitete Verfahren. Sie berief sich u. a. auf

Art. 120 der Verfassung und Abschnitt 10 des Gesetzes

»über den Status des Richters in der Russischen Födera

tion((. Die beiden Schöffen der Kammer hatten beim Ge-

richt wegen unrechtmj3iger Einflussnahme von Seiten der

Staatsanwa[tschaft und des Gerichtsprsidenten ihren

Rücktritt eingereicht; Die Beschwerdeführerin wurde .von

dem richter[ichen Prüfungs- und Disziplinargremium wegen

eines Disziplinarvergehens aus ihrer Funktion entLassen,

weil sie wâhrend ihrer WahLkampagne verzerrte und belei

digende Âuferungen über die Richter und das Gerichts

system der Russischen Föderation gemacht habe. Einem

Antragauf Überweisung ihres Fa[Les an em anderes Gericht

als das Moskauer Stadtgericht wurde nicht stattgegeben

unddie Entscheidung des richtertichen Prüfungs- und Dis

ziplinargremiums besttigt. Eine K[age vor dem höchsten

Gericht der Russischen Föderation als Letzter Instanz

scheiterte ebenfalls im jahr 2005. Die Beschwerdeführerin

berief sich auf ihr Konventionsrecht der frejen Meinungs

âu[lerung nach Art. 10 EMRK.Sie rügte die mangelnde Be

stimmtheit des Richtergesetzes und trug vor, dass das

wirkliche Ziet der Mafnahme die Unterdrückung der freien

Meinungsâuf.erung und der mög[ichen Kenntnisnahme der

Öffenttichkeit über die Missstnde des russischen Ge

richtssystems gewesen sei und hielt die Entiassung aus ih

ren richterlichen Funktionenfür unverhLtnismig.

Der EGMR hat unter ausführticher Bezugnahme auf seine

frühere Rechtsprechung zu Art. 10 EMRK festgesteL[t, dass

sich das Konventionsrecht auch auf den Arbeitsptatz em

schliefMich öffent[icher Bediensteter beziehe, die das Recht

der Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen könnten.4

Gleichzeitig betonte der Gerichtshof entsprechend seiner

stndigen Rechtsprechung, dass öffent[iche Bedienstete

durch die Loya[itâtspfticht und Pf[icht zur Diskretion ge

bunden sind und die Informationspreisgabe im Laufe des

Verfahrens im Lichte ihrer LoyaLitts- und Diskretions

pflicht beurteilt werden müsse, auch wenn es sich um An

gelegenheiten von öffentlichem Interesse handele. Der

Gerichtshof machte unter Bezugnahme auf seine frühere

Rechtsprechung5deutlich, dass das Vertrauen gegen de

struktive Angriffe em wichtiges öffent[iches Interesse sei,

zuma[ wenn die Pfticht zur Loyatitât an einer Antwort hin

dere. Er stel[t damit die bedeutsame.RoL[e des Vertrauens in

die Gerichtsbarkeit ats em Element demokratisch-rechts

staatlicher Verh[tnisse heraus: »What is at stake as regards
protection of the judiciaiys authority is the confidence
which the Courts in a democratic society must inspire in the

accused, as far as criminal proceedings are concerned, and
also in the public at large.<6Ferner betonte der Gerichtshof

die Bedeutung der ungehmnderten Ausübung der Mei

nungsfreiheit durch Kandidaten für nationaLe oder regio-

• naLe bzw. Lokale Wahten in den Mitgliedstaaten. Die Kam

mer sah in der öffentlich geul3erten Kritik in den Inter

views keine unzuLssige Meinungsbekündung, sondern eine

TatsachenfeststetLung in untrennbarem Zusammenhang

mit den von der Beschwerdeführerin geâuferten Ansichten.

• Ferner stetite der EGMR vor atlem den »chilling effect« von

disziptinarischen Sanktionen für die Ausübung der Mei

nungsfreiheit heraus und hielt daher die getroffene diszi

ptinarische Mafnahme für unverhâ[tnismfig und stellte

eine Vertetzung des Art. 10 der Konvention fest.

Dieser Fail gibt den deuttichen Hinweis, dass der Gerichts

hof der richterlichen Unabhângigkeit, zumindest wenn sie

in Verbindung mit der Meinungsâuf3erungsfreiheit gefhr

det erscheint und damit auf em öffent[iches Interesse stölt,
einen grundrechttichen Status zwar nicht über Art. 6 EMRK,

jedoch überArt. 10 EMRK verleiht.

In dem ebenfatls von der Kammer zitierten FaLI Guja v.

Motdova7 hat sogar die Groe Kammer in einem Fat[ der

Bekanntgabe wichtiger Informationen durch den Presse

sprecher der Anklagebehörde keinen Verstof gegen die

LoyaLitt von Gerichtsbeamten und die Geheimhattungs

pfticht gesehen, weit es sich um das öffentliche Interesse an

der Aufdeckung von Korruption durch em Organ der Presse

handette. Der EGMR kam unter Abwgung alter Umstnde,

insbesondere des öffenttichen Interesses an der aufzude

ckenden Information, der Authentizitt des Materiats, dem

befürchteten Nachteit für das Amt der Generatstaatsan

wattschaft und der Schwere der Sanktion, zu dem Ergebnis,

dass eine Verletzung von Art. 10 der Konvention vorliege.

4 EGMR, Urt. v. 26.02.2009, Kudeshkina v. Russia, 29492/OS, Rn. 85 m. w. t4. auf
EGMR, Urt. v. 2810.1999, Wille v. Liechtenstein, 28396/95; EGMR, Urt. v.
02.09.1998, Ahmed and others v. The United Kingdom, 22954/93; EGMR, Urt.
v. 29.02.2000, Fuentes Bobo v. Spain, 39293/98; EGMR, Urt. v. 12.02.2008,
Guja v. Moldova, 14277/04.

5 EGMR, Urt. v. 26.04.1995, Prager and Oberschlick v. Austria, Ser. A Nr. 313.
6 EGMR, Urt. v. 26.02.2009, Kudeshkina v. Russia, 29492/05, Nr. 86, unter Hinweis

auf EGMR, Urt. v. 24.02.1993, Fey v. Austria, Ser. A Nr. 255/A.
7 EGMR. Urt. v. 12.02.2008, Guja v. Moldova, 14277/04.
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Aufsatz

Die besondere Rotte der Presse bei der Aufdeckung von
Missstnden oder Kritik an staattichen Institutionen em
schtie[ich der Gerichtsbarkeit hat der Stra(burger Ge
richtshof n,ehrfach artikutiert und hierbei auch den natio
naten BeurteiLungsspietraum (margin of appreciation) der
nationalen Behörden und Gerichte bei der Beurteilung der
Fakten und der Abwgung im HinbUck auf die VerhLtnis
mâ3igkeit (»necessary in a democratic societyo) bekrâf
tigt.8 Die besondere Bedeutung einer kritischen Presse hat
der EGF’4R auch im FaLt Prager and Oberschtick v. Austria9
hervorgehoben. Auch wenn es sich hier nicht wie in den
Fâtten Kudeshkina und Guja um eine Kritik von Angehörigen
der Gerichtsbarkeit bzw. der StaatsanwaLtschaft gegenüber
Zustânden in der Justiz handette,.betont der EGMR die be
sondere Rotte der Gerichtsbarkeit in einer freien Gesett
schaft: »As the guarantor ofjustice, a fundamental value ina
law-governed state, It [the judiciaryj must enjoy public
confidence if It is to be successful in carrying Out its duties. It
may therefore prove necessary to protect such confidence
against destructive attacks that are essentially unfounded,
especially in view of the fact that judges who have been
criticized are subject to a duty of discretion that precludes
them from replying.&°In diesem Fati hatte der Gerichtshof
in der Verurteitung der Beschwerdeführer wegen überzo
gener und vertetzender Kritik an einzetnen Personen des
Wiener Bezirksgerichts unter Würdigung der tatsâchtichen
Umstânde und der Bewertung durch die nationaten Ge
richte keine Vertetzung des Art. 10 EMRK gesehen. Gteich
woht macht auch dieser Falt deuttich, dass auch die justiz
bzw. das Gerichtssystem eines Konventionsstaates nicht
immun gegen ufere Kritik durch die Presse und die au
diovisueLten Medien sowie durch Angehörige der Gerichts
barkeit ist, die sich — wie im FatL Kudeshkina — gegen unzu
[ssigen Druck und Einftussnahme durch öffenttiche Âu(le
rungen zur Wehr setzen.11

V. SchlussfoLgerungen
Die Rechtsprechung des BVerfG im Hinb[ick auf unzutssige
Einftussnahme auf den gesetztichen Richter gibt ebenso wie
die eben angeführte Rechtsprechung des EGMR in Strâ1-
burg Antass zur Hoffnung, dass nicht nur der Bürger im

8 EGMR, Lirt. v. 23.04.1992, Casteils v. Spain, Ser. A Nr. 236, Nr. 43; EGMR, Urt. v.
22.02.1989, Bârfod v. Denmark, Ser. A Nr. 149, Nr. 28.

9 EGMR, Urt. v. 26.04.1995, Prager and Oberschtick v. Austria, Ser. A Nr. 313,
Rn. 34.

VerhâLtnis zur Gerichtsbarkeit in seiném Grundrecht auf
den gesetztichen Richter bzw. effektiven Rechtsschutz ge
schützt ist,sondern auch der grund- bzw. menschenrecht
tiche Status der Richter aLs untrennbarer Bestandteit der
organi.satorisch-sachLichen Unabhângigkeit betroffen ist.
Der menschenrechtLich gewâhrteistete Zugang des Bürgers
zum Gericht nach Art. 6 EMRK bzw. den nationaten Ver
fassungen ist um einen korrespondierenden Anspruch des
Richters auf sachtiche und persöntiche Unabhângigket zu
ergnzen, der erst einen fairen Prozef ermögticht. Auf
diesen untrennbaren Zusammenhang zwischen richterti
cher Unabhngigkeit und dem Recht auf »due process<,
Rechtstaat und Demokratie hat nachdrücktich die »Kiew
Resotution« vom 23.—25. juni 2010 einer Expertengruppé
der OSZE und des Max PLanck-Instituts in Heidelberg hin
gewiesen ‘>Kyiv recommendations on judiciat Indepen
dence in Eastern Europe, Sout Caucasus and CentratAsia’x).12

Diesem Aspekt wird unter konventionsrechttichen Ma[
• stâben daher künftig mehr Beachtung zu schenken sein.

Gerade dann, wenn die Unab.hngigkeit der Gerichte durch
direkte oder indirekte Einftussnahme seitens der Exekutive
oder auch der höchsten Funktionstrger der Gerichtsbar
keit gefâhrdet erscheint, Liegt es nahe, dass der Richter, der

• soichen Pressionen ausgesetzt st, dies nicht nur intern âu
f3ert, sondern auch in der Öffentlichkeit in angemessener
Form bekanntmacht, ohne Seine Loya1itt und Verschwie
genheitspfLicht zu vertetzen. Die zentrate Bedéutung des

• Vertrauens in die Rechtsprechung, wie sie der EGMR in
stndiger Rechtsprechung herausgestettt hat, legt es sogar
nahe, dass.Richter sich an die ÖffentLichkeit wenden, wenn
sie keine andere MögLichkeit mehr zu interner Abhitfe sehen
bzw. ausreichende Rechtsmittet nicht zur Verfügung ste
hen. Gerade dann erscheint em Rückgriff auf Art. 10 EM RK
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 EMRK gerechtfertigt, wenn nicht das
Vertrauen in die justiz generelt Schaden néhmen solt. Dies
mu1 aber erst recht dann getten, wenn sich der Richter
internen Pressionen ausgesetzt sieht, ohne gteich das Licht
der Öffenttichkeit zu suchen. Dies erscheint von besonderer
Wichtigkeit in Konventionsstaaten, in denen die Unab
hângigkeit der Gerichtsbarkeit noch nicht hinreichend ge
sichert erscheint.

lOEbd.
11 Beim Gerichtshof sind seit 2007 vier Beschwerden wegen konventionswidriger

Entiassung von vier Richtern des Obersten Gerichts von Georgien anhângig, die
wegen Rechtsfortbildung in Strafsachen disziplinarisch belangt wurden und auf
grund des dortigen »Gesetzes ober diszipLinarische Verantworttichkeit der Rich
ter aus dem Dienst entiassen worden (8710/07, laliashviti et al v. Georgia).

12 VgI. insbesondere Part lil-Accountibility of Judges and Judicial Independence in
Adjudicatione, vor allem »Disciplinary Proceedingse und »Independent Body De
ciding on Disciplinee (Nr. 25 und 26 ebd.).
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